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Beschlussvorschlag

Der Amtsausschuss beschließt, grundsätzlich das Angebot des Landkreises 
Nordwestmecklenburg für die Auslagerung des Archivs anzunehmen. Aufgrund 
der personellen Lage im Amt Neuburg wird eine Umsetzung frühestens im 4. 
Quartal 2023 möglich sein. Die Mittel werden in den Haushaltsplan 2023 
eingestellt.

Sachverhalt
Der Landkreis NWM hat angeboten, Teile des Archivs des Amtes bei sich zu 
lagern, um in unserem Archiv Platz zu sparen. Das Archiv des Amtes ist fast voll. 
Es handelt sich dabei vorrangig um das historische Archiv, d.h. die alten 
Unterlagen, die von den Gemeindeverwaltungen übernommen wurden. Der LK 
würde die Unterlagen sichten und die aufbewahrungswürdigen Unterlagen 
archivieren. Um lfd. Meter zu sparen, müssen die Unterlagen zusammengestellt 
werden. Außerdem ist mit vielen Rückfragen zu rechnen. Das ist personell bis 
zum 4. Quartal 2023 nicht möglich.
  
Finanzielle Auswirkungen
GESAMTKOSTEN AUFWAND/AUSZAHLUNG 

IM LFD. HH-JAHR 2023
AUFWAND/AUSZAHLUNG 
JÄHRL.

ERTRAG/EINZAHLUNG 
JÄHRL.

9.000,00 € 9.000,00 € 900,00 € 00,00 €
FINANZIERUNG DURCH         VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN
Eigenmittel 9.000,00 € Im Ergebnishaushalt Nein
Kreditaufnahme 00,00 € Im Finanzhaushalt  Nein
Förderung 00,00 €
Erträge 00,00 € Produktsachkonto 00000-00
Beiträge 00,00 €

Anlage/n
1 Kalkulation Archiv (öffentlich)



Stand: 18.01.2022  Entwurf  

 

 

Kalkulation für die Übernahme der historischen Unterlagen des Amtsarchivs Neuburg 

Kalkulationsgrundlage: 20,00 laufende Meter Archivgut (ca. 330 Akten [6 cm je Akte]), ein genaues Aufmaß erfolgt 

nach Anlieferung und bildet die tatsächliche Berechnungsgrundlage 

 

1. Einmalige Aufwendungen 

 

Sachkosten:  

 

Abdeckkarton  

330 x Format DIN A 4     je 0,40 €     174,93 € 

 

Abheftbügel  

330 x Abheftbügel   je 0,24 €      94,25 € 

 

Archivkartons 

180 x Format DIN A 4    je 5,20 €    1.113,84 €  

 

Sonstige Utensilien 

4    x Filmoplast Reparationsband je 13,50 €                   64,26 € 

 

Gesamtpreis der Sachkosten                1.447,28 €  

 

Sachkosten: Die Einzelpreise sind ohne Mehrwertsteuer, die Gesamtpreise mit Mehrwehrsteuer der Produkte. Filmoplast und 

Schwämme werden zum Reinigen bzw. reparieren kleinerer Beschädigungen benötigt. Tatsächliche Anzahl kann erst nach 

Sichtung der Akten ermittelt werden.  

 

Personalkosten für die Erschließungsarbeiten   

 

  

Personalkosten Archivar (EG 9a) 50.282,48 €   

Sachkostenpauschale 9.700,00 € (KGST-Empfehlung)  

Gemeinkosten (20 % Personalkosten nach KGST-
Empfehlung)  

10.056,50 €  

Arbeitsstunden je Jahr 1.631 Stunden (KGSt-Empfehlung)  

Kosten je Stunde 42,94 €  

 

Durchschn. Dauer Erschließung gem. Empfehlung BKK    30 Minuten 

 

Gesamtdauer (geschätzt)       165 Stunden   

(330 Akten x 30 Minuten) 

 

42,94 € * 165 Stunden        7.085,10 €  

 

Gesamt- Personalkosten        7.085,10 €  

 

 

Einmaliger Gesamtpreis:                8.532,38 €  
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2. Laufende Aufwendungen je Jahr 

Es werden nur die Aufwendungen für die jährliche Bestandsrevision angesetzt. Alle sonst. Aufwendungen aus der 

Flächennutzung im Archiv, wie z.B. Raum- und Klimakosten, sind nur mit hohem Aufwand nachweisbar und sollten 

vernachlässigt werden. Kosten für die Bereitstellung der Akten unterliegen der Entgeltordnung des Kreisarchivs.   

 

  

Personalkosten Archivar (EG 9a) 50.282,48 €   

Sachkostenpauschale 9.700,00 € (KGST-Empfehlung)  

Gemeinkosten (20 % Personalkosten nach KGST-
Empfehlung)  

10.056,50 €  

Arbeitsstunden je Jahr 1.631 Stunden (KGSt-Empfehlung)  

Kosten je Stunde 42,94 €  

  

 

Zeitlicher Aufwand der Bestandsrevision 20 Std. je 42,94 €*               858,80 €   

 

* Im noch zu erarbeitenden öffentlich-rechtlichem Vertrag mit dem Amt Neuburg wird eine vertragliche Regelung 

vorgesehen, die eine Anpassungsklausel enthält.   
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